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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Ein Universitätsstudium, aber auch ein Fachhochschulstudium dient in der Regel nicht der Berufsfortbildung, sondern

der Berufsausbildung. Dies gilt auch für einen umfassenden postgradualen Studiengang, es sei denn, das postgraduale

Studium wäre mit dem abgeschlossenen ersten Studium, auf Grund dessen der Steuerp9ichtige seinen Beruf ausübt,

derart quali;ziert ver9ochten, dass dadurch die Ausweitung der Berufskenntnisse ermöglicht wird. Unter dieser

Voraussetzung ist die Absolvierung des postgradualen Studiums nicht als Ausbildung für das Ergreifen eines Berufes zu

betrachten, sondern stellt sich als eine den Beruf fördernde Ergänzung, Vermehrung und Vertiefung der vorhandenen

Kenntnisse im Sinne einer Berufsfortbildung dar (Hinweis E 21. März 1996, 93/15/0201; E 24. Mai 1993, 93/15/0065; E

17. Januar 1989, 86/14/0025).
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